
VI. Resolutionen aufgrund der Berichte des Fünften Ausschusses

591

VIII

Verwaltungsbezogene und finanzielle Auswirkungen 
der Beschlüsse und Empfehlungen in dem Bericht der 

Kommission für den internationalen öffentlichen 
Dienst für das Jahr 2009

nach Behandlung der vom Generalsekretär gemäß Re-
gel 153 der Geschäftsordnung der Generalversammlung vor-
gelegten Erklärung über die verwaltungsbezogenen und fi-
nanziellen Auswirkungen der Beschlüsse und Empfehlungen
in dem Bericht der Kommission für den internationalen öf-
fentlichen Dienst für das Jahr 2009125 und des entsprechenden
Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen126,

1. verweist auf Resolution 64/231 der Generalver-
sammlung vom 22. Dezember 2009;

2. nimmt Kenntnis von der vom Generalsekretär vor-
gelegten Erklärung125;

3. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal-
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2010-2011 Verpflichtungen zur Deckung unvorhergesehener
und außerordentlicher Ausgaben einzugehen, die sich entwe-
der während des Zweijahreszeitraums oder danach ergeben,
wobei die Zustimmung des Beratenden Ausschusses für fol-
gende Verpflichtungen nicht erforderlich ist:

a) Verpflichtungen bis zu einem Höchstbetrag von
8 Millionen US-Dollar pro Jahr im Zweijahreszeitraum
2010-2011, von denen der Generalsekretär bestätigt, dass sie
mit der Wahrung des Friedens und der Sicherheit im Zusam-
menhang stehen;

b) Verpflichtungen, von denen der Präsident des In-
ternationalen Gerichtshofs bestätigt, dass sie sich auf folgen-
de Ausgaben beziehen:

i) die Bestellung von Ad-hoc-Richtern (Artikel 31
des Statuts des Internationalen Gerichtshofs), bis zu ei-
nem Höchstbetrag von insgesamt 200.000 Dollar;

ii) die Vorladung von Zeugen und die Ernennung von
Sachverständigen (Artikel 50 des Statuts) sowie die Er-
nennung von Beisitzern (Artikel 30 des Statuts), bis zu
einem Höchstbetrag von insgesamt 50.000 Dollar;




